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Vl. Schlußbcsti m in u n g.

§ 21. Bei sich ergebenden Anstanden zwischen dem Verwalter der

Ackergeräthe und dem Entlehner entscheidet die Verwaltungskommission.
Gegen diese Beschlüsse ist Rekurs an die Hauptversammlung zulassig,
die dann endgültig ohne Weiterziehung entscheidet.

H 22. Die Statuten können jederzeit einer Revision unterstellt
werden; einer solchen muß jedoch ein Mehrheitsbeschluß der in einer

Hauptversammlung Anwesenden vorangängig sein.

Z 23. Mit dem Verkauf der Aktien erlöscht für den frühern
Inhaber jeder Anspruch an das Vermögen der Gesellschaft.

K 24. Die Gesellschaft kann sich nur dann auflösen, wenn wenigstens

2/4 aller Stimmberechtigten die Auflösung verlangt.

Weibliche Arbeitsschulen.

Gemäß dem letzten erziehnngsräthlichen Berichte ist die Zahl der

weiblichen Arbeitsschulen schon über 100 gestiegen und es ist zu erwarten,

daß bei einer jährlichen Bertheilung von ca. 80 Prämien im
Betrage von Fr. 1300 auch in Zukunft diese Anstalten sich vermehren

werden. Folgende Gemeinden haben im Jahr 1860 diesfällige
Unterstützungen erhalten.

Chur-Hof (2 Schulen) Fr. 25 Flerden „ 15

Misox (2 Schulen) „ 25 Sedrun „ 15

Cama „ 10 Dissentis-St. Johan „ 20

Leggia „ 15 Caverdiras „ 10

Grono „ 25 Laus „ 10

Roveredo (2 Schulen) „ 25 Campadcls „ 20

St. Viktore „ 20 Somvix „ 20
Monticello „ 10 NabiuS 15

Cons 10 DaniS „ 20
Vrin „ 10 Brigels „ 20
Lumbrein „ 20 Meierhof „ 20

Igels „ 10 Schleuiö „ 15

Vals (2 Schulen) „ 25 Jlanz „ 20

Brienz „ 10 Sagcns 11 „ 15

Obervatz „ 20 TaminS „ 25
Stalla „ 15 Valendas „ 15

Wiesen „ 20 Waltcnsburg „ 25
Rodels „ 15 Nhäzüns 15
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Bonaduz Fr. 25 Vicosoprano Fr. 15

Ems (2 Schulen) 25 Bondo 15

Felsberg „ 20 Soglio „ 15

Malix 15 Brust o k „ 15

Maladers „ 10 Prada (bei Puschlav) 15

Castiel 15 Poschiavo 11. 20
Buchen „ 15 „ Klosterschule „ 25

Grüsch 25 Davos-Glaris 10

Jcnatz 20 Hinterrhein 10

Küblis 15 Nufenen 15
Secwis (Prättigau) „ 25 Andeer 20
Zitzers H. 20 Pigneu 15

„ X. 15 Münster 25
Untervatz k. „ 15 St. Maria 15

Haldenstein „ 15 Guard a 20
Fläsch „ 20 Fettan 20
Cinuskel „ 10 Remüs 20
St. Moritz „ 15 Schleins „ 20
Silvaplana 10 Samnann 20
Casaccia „ 10 Im Ganzen Fr. 1300

Die verschiedenen Arbeitsschulen der Stadt Chur haben nicht darauf
Anspruch gemacht. Es wäre sehr wünschbar, wenn über die Leistungen

der prämirten Arbeitsschulen eine genauere Zusammenstellung im
nächsten Amtsbericht mitgetheilt würde, da es in Zukunft gewiß bei der

Prämirung wesentlich darauf ankommen wird, was geleistet wird.
Bedenkt man, wie jung diese vorzüglichen Institute bei uns noch sind und

wie wenig Gehalt die Lehrerinnen in den meisten Schulen erhalten, so

muß man mit dem bisher erreichten Resultate vorläufig in der That
sehr zufrieden sein. Das schließt aber nicht aus, daß man Wünsche

für die Zukunft hegen kann, die auf Grundlage des Volksbedürfnisses
gewiß gerechtfertigt sind. Die Bildung der Hausmutter ist das Grund-
elcment einer guten Erziehung. Wir verstehen hier unter Bildung aber

nicht das Vielwissen, sondern das Kennen des für das Leben

Nothwendigen je nach der Stufe der Beschäftigung in Verbindung mit
religiösem Sinne und moralischer Kraft. Außer der Gemeindeschule au
und für sich ist die gut eingerichtete und geleitete Arbeitsschule die

Quelle dieser Bildung für den größten Theil des Volkes. Daher sollte

man sich sehr angelegen sein lassen, diese Schulen mit Lehrerinnen zu
versehen, die ihrem Berufe gewachsen sind, demselben mit genügender

Kenntniß und innerem Antriebe sich widmen. Nicht jede Schneiderin
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auf dein Lande ist geeignet, diesen Unterricht zu ertheilen. Man wähle
die tüchtigsten Kräfte aus. Man gebe sich Mühe, solche Lehrkräfte selbst

heranzubilden. Die moralische oder überhaupt erzieherische Einwirkung
ist bei solchen Schulen, an denen sich auch ältere Mädchen bctheiligeu,
äußerst wichtig, damit dieselben für das Haus dasjenige leisten, was
sie können und sollen. In den rcformirten Gemeinden wird die kundige

Pfarrersfrau durch zweckmäßige Leitung der Arbeitsschulen große

Dienste leisten und den Pfarrer in seiner Wirksamkeit wesentlich
unterstützen. In katholischen Gemeinden muß auch auf andere Weise für
tüchtige Lehrerinnen gesorgt werden. Die noch existircndcn weiblichen

Klöster könnten hiebei sehr gut mitwirken. Andere Kräfte werden sich

auch finden.
Man nehme ein Beispiel an andern Kantonen, die für solche

Schulen unverhältnißmäßig mehr thun, als es hier geschieht. Dort
exestiren besondere Anstalten für solche, die sich als Lehrerinnen heranbilden

wollen. Es wird von denselben ein Examen gemacht. Dafür
möchte es freilich jetzt noch bei uns zu früh sein. Dagegen muß in
Bälde für die Prämirungcn mehr verlangt werden als bisher. Wir
verweisen hier nur auf die Führung der Haushaltungsbücher, auf die

Kenntniß der nothwendigen und zweckmäßigen Benutzung der von der

Natur uns gereichten Haushaltungsbedürsnisse. Auch die geistige

Anregung der Mädchen ist stets im Auge zu behalten. — Hier ist

überhaupt noch ein Feld, das vielfach bearbeitet zu werden verdient und

schöne Früchte verspricht.

Literatur«
Das dritteHeft der schwcizerischenAlpen wirthschaft

von R. Schatzmann, Pfarrer in Bechingcu, liefert wieder auch für
Graubünden manches Beherzigenswerthes.

Dasselbe enthält:
1) „Die Milchwirthschaft im Kanton Bern", einen Aufsatz, welcher

uns theils in historischer Beziehung über die interessante Entwicklung
der Milchwirthschaft im Kanton Bern genaue Aufschlüsse ertheilt, wie

sie von keiner Seite bisher gegeben wurden und für unsere ziemlich

gleichartigen Verhältnisse sehr beschämend sind, indem wir jetzt ungefähr

auf dem gleichen Standpunkt stehen, wie die Berner vor etwa

100 Jahren. Dabei wird die Periode des inneren Verbrauchs von

1460—1760 die allmähligc Umgestaltung von 1760—1810 und das

großartige Aufblühen der Milchwirthschaft von 1810—1860 mit Bezug

auf die Fabrikation, den Preis und den Handel unterschieden.
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